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NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES KREISTAGES 

 

 
Sitzungsdatum: Montag, 19.12.2016 
Beginn: 14:00 Uhr 
Ende 14:30 Uhr 
Ort: im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Eichstätt, 

Zi.-Nr. 101, Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 
 

 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Wechsel von Frau Jutta Herzner-Tomei in die CSU-Fraktion des Kreistags 2016/0260 
   

2 Beteiligungsbericht des Landkreises Eichstätt 2016 2016/0262 
   

3 Feststellungsbeschluss im Bereich der Betriebe gewerblicher Art des Land-
kreises Eichstätt 

2016/0263 

   

4 Verschiedenes  
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ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
 

1 
Wechsel von Frau Jutta Herzner-Tomei in die CSU-Fraktion des 
Kreistags 

 

 
Beschluss: 
Auf Vorschlag der Fraktionsvorsitzenden bestellt der Kreistag folgende Mitglieder bzw. Stellver-
treter für den Rechnungsprüfungsausschuss: 
 
Mitglieder      Stellvertreter 
CSU 
1. Roßkopf Wolfgang, Dollnstein (Vors.)  Dr. Brandl Reinhard, Eitensheim 
2. Rieger Anton, Lenting   Lohr Josef, Oberdolling 
3. Reinbold Willi, Eichstätt (ödp)   Herzner-Tomei Jutta, Walting 
FW 
1. Haunsberger Anton, Kipfenberg   Schneider Willibald, Pollenfeld 
SPD 
1. John Sven, Eitensheim    Richter Rainer, Kipfenberg 
 
mehrheitlich beschlossen Ja 50  Nein 2   
 
 
 
 
2 Beteiligungsbericht des Landkreises Eichstätt 2016  

 
zur Kenntnis genommen  
 
 
 
 

3 
Feststellungsbeschluss im Bereich der Betriebe gewerblicher Art 
des Landkreises Eichstätt 

 

 
Beschluss für den Kreistag: 
 
Der Kreistag fasst folgende Beschlüsse: 
 

1. Die Jahresabschlüsse 2015 für die BgA Abfallwirtschaft DSD, Informationszentrum Natur-
park Altmühltal, Photovoltaikanlage und Hallenbad Beilngries werden festgestellt. 

2. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 für den BgA Beteiligungen werden endgültig festge-
stellt. 

3. Der Jahresabschluss 2015 für den BgA Beteiligungen wird vorläufig festgestellt.  
4. Die Jahresgewinne/-verluste werden auf die neue Rechnung vorgetragen. 
5. Die Verrechnungsverbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber dem Landkreis sind wei-

terhin banküblich zu verzinsen. 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 52  Nein 0   
 



 

Sitzung des Kreistages vom 19.12.2016 Seite 3 
 

 
4 Verschiedenes  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Anton Knapp    Manfred Schmidmeier 
Landrat    Schriftführer/in 

 


